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AMT DER\NIE9ERt1STERREICHISCI1EN LANDESREGIERUNG, LANDESAMTSDIREKTION 
1014 WIen, Herren+asse 11-13 ParteIenverkehr DIenstag 8-12 Uhr 

. und 16-19 Uhr 

I Amt der Nle~erös~rrelchlschen Landesreglervng, 1014 
I-F ' 
:/ 

An das 
Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 

Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

I LAD-VD-5283/9 
Beilagen 

._- Bel Antwort bItte KennzeIchen angeben 

Bezug 

68.159/16-17/85 

Betrifft 

BearbeIter (0222) 635711 Durchwahl 

Dr. Stöberl 2108 

Datum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit de~ das Studienförderungsgesetz 
1983 geändert wird; Begutachtungsverfahren 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich, zum übermittelten Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Studienförderungsgesetz 1983 

geändert wird, wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zunächst ist festzuhalten, daß es grundsätzlich angebracht er­

scheint, Förderungsbestimmungen vo~ Zeit zu Zeit zu durchnorsten 

und den geänderten Verhältnissen anzupassen. 

Einige Änderungen des vorliegenden Ent~urfes scheinen allerdings 

nicht unproblematisch. Dies trifft insbesondere auf die geplante 

Verwirklichung der von der Erläuterungen dargestellten Absicht 

zu, "die bestehenden Ungleichgewichte bei der Beurteilung von Ein­

künften von selbständig und unselbständig Erwerbstätigen auszu­

gleichen". Wie die Erläuterungen (Seite 1) ausführen, wird diese 

Ungleichgewichtung insbesondere darin gesehen, daß die durch­

schnittliche Studienbeihilfe für Studierende, deren Eltern z.B. 

Land- und Forstwirte sind, höher ist, als jene von Studierenden, 

deren Eltern Arbeiter sind. 

Gerade dieses Beispiel dürfte aber zulässigerweise nicht als 

Argument für eine Bevorzugung von Studierenden, deren Eltern 

selbständig erwerbstätig sind, herangezogen werden. Vielmehr 

hätte hier berücksichtigt oder zumindest die Fragestellung nicht 
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vernachlässigt werden dürfen, ob nie t in der Land- und 

Forstwirtschaft tätige Eltern ein ~efingeres Einkommen oder eine 

höhere Kinderzahl haben, als verglei~hbare, unselbständig 

erwerbstätige Eltern. 

Der vorliegende Entwurf sieht vor, daß die Investitionsrücklage 

nach § 9 EStG 1972 dem für die Beurteilung der sozialen Bedürftig­

keit maßgeblichen Einkommen hinzuzurechnen ist. Die Erläuterungen 

geben dazu die Begründung, daß die ~ildung einer Investitionsrück­

lage keirie Maßnahme sei, die auf di~ soziale Lage des Bewerbers 

einen Einfluß hat. Dieser Ansicht kann aber, wenn man sich die 

Bestimmungen des § 9 EStG 1972 (insbesondere über die Auflösung 

nicht bestimm~ngsgemäß verwendeter Rücklagen) vor Augen hält, 

nicht beigetreten werden. Es scheint daher fraglich, ob der vor­

liegende Entwurf in diesem Punkt dem Gebot der sachlichen Recht­

fertigung entspricht. 

Nach den Bestimmungen des Entwurfes soll ein Anspruch auf Studien­

beihilfe dann nicht bestehen, wenn der Studierende, sein Ehegatte 

oder seine leiblichen Eltern zur Zahlung von Vermögensteuer ver­

pflichtet sind bzw. verpflichtet wä~en. Hier ist den Erläuterun­

gen zunächst durchwegs beizupflioht~n, daß es Personen, die über 
I 

ein ins Gewicht fallendes Vermögen ~erfügen, in der Regel durch-
I 

aua zuzumuten ist, die Kosten der ~usbildung ihrer Kinder zu tra-

gen. Allerdings vernachlässigt die vorgesehene Regelung den Fall, 

daß zwar namhafte Vermögenswerte an sich vorhanden sind (z.B. Be­

triebsverm5gen) die aber nicht odet zumindest im Moment nicht ent­

sprechend verwertet und zur Finanz~erung des Studiums der Kinder 

verwendet werden können. Ohne ents~rechende Differenzierung 

scheint die in Aussicht genommene iegelung daher geeignet, Benach-
I 

teiligungen im Einzelfall herbeizuführen. 

Zu den vorgesehenen Änderungen im Zusammenhang mit der Begabten­
förderung ist schließlich anzumerken, daß die Neufassung (insbe-

sondere § 26 Abs. 1) eigentlich auc~ nur eine Notenprämiierung 

darstellt (was die Erläuterungen an der derzeitigen Form der 
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Begabtenförderung kritisieten), die allerdings auf die soziale 

Situation Rücksicht nimmt. 'Offen bleibt jedoch, warum der beson­

dere Fleiß von Studienbeihilfebeziehern belohnt werden soll (Er­

läuterungen Seite 8), nicht aber der besondere Fleiß von Studie­

renden, die keine Studienbeihilfe beziehen. Es muß daher'auch 

hier angeregt werden, die Ubereinstimmung dieser Regelungen mit 
dem Gleichheitsgebot zu überprüfen. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 
dieser Stellungnahme übermittelt. 

Nö Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshauptmann 

19/SN-126/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



......... ---------------
- 4 -

LAD-VD-5283/9 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 
2. an alle vom Lande Niederösterre!ich entsendeten .Mi tglieder 

des Bundesrates 
3. an alle Ämter der LandeSregierJngen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 
4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

FUr die Richtigkeit 
der Ausfertigung 

NÖ Landesregierung 
Lud w i g 
Landeshauptmann 
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